
SAMTGEMEINDE KIRCHDORF 

Name und Kontaktdaten der Verantwortlichen
 Samtgemeinde Kirchdorf Telefon:  04273 88-0

Der Samtgemeindebürgermeister E-Mail: info@kirchdorf.de
Rathausstraße 12, 27245 Kirchdorf
Zweck der Datenerhebung Rechtsgrundlage

Kategorien personenbezogener Daten Kategorien betroffener Personen

Empfänger personenbezogener Daten Lösch-/Aufbewahrungsfristen

Behördlicher Datenschutzbeauftragter der
Samtgemeinde Kirchdorf
Rathausstraße 12, 27245 Kirchdorf
E-Mail: datenschutz@kirchdorf.de

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz
Prinzenstraße 5, 30159 Hannover
E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de
Telefon: 0511 120-4500

§ 3 BauGB, Art. 6 DSGVO Abs. 1 e, § 3 NDSG

Stammdaten, personenbezogene Daten, die im Rahmen von Stellungnahmen 
abgegeben wurden

Öffentlichkeitsbeteiligung im Bauleitplanverfahren

Recht auf Widerruf Ihrer erteilten Einwilligung (Artikel 7 DSGVO)
Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde

Sie haben das Recht, sich jederzeit an die zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden:

Informationen zum Datenschutz gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO

Recht auf Auskunft über die von Ihnen verarbeiteten Daten (Artikel 15 DSGVO)
Recht auf Berichtigung Ihrer hier verarbeiteten Daten (Artikel 16 DSGVO)
Recht auf Löschung Ihrer Daten (Artikel 17 DSGVO)
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten (Artikel 18 DSGVO)
Recht auf Datenübertragbarkeit Ihrer Daten (Artikel 20 DSGVO)
Recht auf Widerspruch der Datenverarbeitung (Artikel 21 DSGVO)

BürgerInnen, Grundstückseigentümer, Bauherren, 
Planer

Die Gewährleistung eines Rechtsschutzes im Rahmen 
einer gerichtlichen Prüfung erfordert die dauerhafte 
Speicherung personenbezogener Daten. Denn auch 
nach Ablauf der Fristen für die Erhebung einer 
Normenkontrollklage kann ein Bauleitplan Gegenstand 
einer gerichtlichen Inzidentprüfung sein. Sonstige 
Unterlagen werden so lange gespeichert, wie dies 
unter Beachtung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen 
bzw. für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

zuständige MitarbeiterInnen

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Weitere Hinweise auf Ihre Rechte als betroffene Person

Im Rahmen der Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen wird der Öffentlichkeit 
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung der jeweiligen Planungen gegeben. Das 
Baugesetzbuch (BauGB) sieht vor, dass im Bauleitplanverfahren eine Stellungnahme an 
die für das Verfahren zuständige Stelle abgegeben werden kann. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.kirchdorf.de/datenschutz Stand: 27.03.2024


